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Medienmitteilung 

 

Lohnausweis ab 2014 direkt an das Steueramt 

 

Solothurn, 14. Mai 2013 - Der Regierungsrat hat eine 2010 beschlossene 

Bestimmung des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern in 

Kraft gesetzt. Diese verpflichtet die Arbeitgeber im Kanton Solothurn 

ab 2014 ein Exemplar des Lohnausweises ihrer Mitarbeiter dem 

Kantonalen Steueramt einzureichen. Die Meldung kann mit einem 

zertifizierten Lohnprogramm automatisch erfolgen. 

 

Der Kantonsrat hat diese Bestimmung bereits im März 2010 im Rahmen der 

Revision des Steuergesetzes beschlossen, die 2011 in Kraft getreten ist. Davon 

ausgenommen wurde die sogenannten Lohnmeldepflicht für die Arbeitgeber, 

weil das Steueramt damals noch nicht in der Lage war, die Menge der 

Lohnausweise mit vertretbarem Aufwand den einzelnen Steuerdossiers 

zuzuordnen. In der Zwischenzeit hat das Steueramt die technischen Voraus-

setzungen dafür geschaffen, so dass die Arbeitgeber ab 2014 erstmals die 

Lohnausweise für das Jahr 2013 auch dem Steueramt zuzustellen haben.  

 

 

 

Weitere Auskünfte erteil: 

Marcel Gehrig, Chef Steueramt, 032 627 87 09 

 


